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Gesetz
über Ausbildungsbeiträge

Änderung vom 28. Februar 2013

GS 38.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 5. Dezember 1994  über Ausbildungsbeiträge wird wie folgt1

geändert:

§ 4 Bezugsberechtigte Personen

 Bezugsberechtigt für Stipendien und Darlehen sind, sofern sie im Kanton Basel-1

Landschaft stipendienrechtlichen Wohnsitz haben:

a. Personen mit Schweizer Bürgerrecht unter Vorbehalt von Buchstabe d;

b. Personen ohne Schweizer Bürgerrecht, die über eine kantonale Niederlas-
sungsbewilligung verfügen oder seit fünf Jahren in der Schweiz aufenthalts-
berechtigt sind und über eine Aufenthaltsbewilligung verfügen;

c. Bürgerinnen und Bürger von EU-/EFTA-Mitgliedstaaten, soweit sie gemäss
dem Freizügigkeitsabkommen  bzw. dem EFTA-Übereinkommen  zwischen2 3

der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den EU-/EFTA-Mitgliedstaaten
in der Frage der Stipendien und Ausbildungsdarlehen den Schweizer Bürge-
rinnen und Bürgern gleichgestellt sind sowie Bürgerinnen und Bürger aus
Staaten, mit denen entsprechende internationale Abkommen geschlossen
wurden;

d. Bürgerinnen und Bürger des Kantons Basel-Landschaft, deren Eltern im
Ausland leben oder die elternlos im Ausland leben, für Ausbildungen in der
Schweiz, sofern sie an ihrem ausländischen Wohnsitz wegen fehlender
Zuständigkeit nicht beitragsberechtigt sind.

 Bezugsberechtigt sind Staatenlose und Flüchtlinge mit schweizerischem Asyl-2

recht, die durch Asylentscheid des Bundes dem Kanton Basel-Landschaft zu-
gewiesen wurden.
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 Personen, die sich ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der Schweiz3

aufhalten, sind nicht beitragsberechtigt.

§ 5 Absätze 1 bis 4

 Unter Vorbehalt von Absatz 2 gilt als stipendienrechtlicher Wohnsitz:1

a. der zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern oder der Sitz der zuletzt zuständigen
Vormundschaftsbehörde;

b. der Kanton Basel-Landschaft für Bürgerinnen und Bürger des Kantons Basel-
Landschaft, deren Eltern nicht in der Schweiz Wohnsitz haben oder die
elternlos im Ausland wohnen;

c. der Kanton Basel-Landschaft für volljährige Staatenlose und Flüchtlinge mit
schweizerischem Asylrecht, die durch Asylentscheid des Bundes dem Kanton
Basel-Landschaft zugewiesen wurden.

 Volljährige Bewerberinnen und Bewerber, die nach Abschluss einer ersten2

berufsbefähigenden Ausbildung während zweier Jahre im Kanton Basel-Land-
schaft wohnhaft waren, begründen stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton
Basel-Landschaft, wenn sie vor Beginn der Ausbildung, für die sie Stipendien
beanspruchen, aufgrund eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig waren.

 Bei Eltern mit zivilrechtlichem Wohnsitz in verschiedenen Kantonen3

a. ist der Wohnsitz desjenigen Elternteils massgebend, der bisher oder zuletzt
die elterliche Sorge inne hatte;

b. ist bei gemeinsamer elterlicher Sorge der Wohnsitz desjenigen Elternteils
massgebend, unter dessen Obhut die Person in Ausbildung hauptsächlich
steht oder zuletzt stand. Begründen die Eltern ihren Wohnsitz in verschiede-
nen Kantonen erst nach Volljährigkeit der gesuchstellenden Person, ist der
Kanton Basel-Landschaft zuständig, wenn sich die gesuchstellende Person
hauptsächlich bei demjenigen Elternteil aufhält, der seinen zivilrechtlichen
Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft hat.

 Bei mehreren Heimatkantonen liegt der stipendienrechtliche Wohnsitz im4

Kanton Basel-Landschaft, wenn das Baselbieter Bürgerrecht als letztes erworben
wurde.

§ 8 Absatz 1bis

 Für Lehrgänge, deren Dauer weniger als ein Jahr beträgt, werden keine1bis

Ausbildungsbeiträge ausgerichtet.

§ 10 Absatz 7

 Für jedes unterstützungsberechtigte Kind der Bewerberin oder des Bewerbers7

werden weitere 4'000 Fr. ausgerichtet.
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§ 15 Dauer der Beitragsleistung

 Die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen erfolgt für die Dauer der Ausbildung;1

bei mehrjährigen Ausbildungsgängen besteht der Anspruch bis zu zwei Semester
über die Regelausbildungsdauer hinaus.

 Der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge geht bei einem einmaligen Wechsel der2

Ausbildung nicht verloren. Die Dauer der Beitragsberechtigung richtet sich
grundsätzlich nach der neuen Ausbildung, wobei die Zeit der ersten Ausbildung
in Abzug gebracht werden kann.

II.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung.

Liestal, 28. Februar 2013 Im Namen des Landrates

der Präsident: Degen

der Landschreiber: Achermann
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